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Vierte Satzung zur Änderung der 
Studien- und Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang 

Mediendesign an der Hochschule 
für Angewandte Wissenschaften Hof 

 
 

Vom 28. Januar 2014 
 

 
 
Aufgrund des Art. 13 Abs. 1 Satz 2 des Bayerischen Hochschulgesetzes – BayHSchG – (BayRS 
2210-1-1-WFK) erlässt die Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hof folgende Satzung: 
 

§ 1 
 

Die Anlage zu § 4 der Studien- und Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Mediendesign vom 
26. September 2011 (Amtsblatt der Hochschule Nr. 13/2011), zuletzt geändert durch Satzung vom 2. 
Mai 2013 (Amtsblatt der Hochschule Nr. 4/2013 ), wird wie folgt geändert: 
 

1.  Unter der lfd. Nr. 8 wird in Spalte 2 die Zahl „2“ durch die Zahl „1“ ersetzt. 

  

2.  Unter den lfd. Nrn. 8.1 und 8.2 wird in Spalte 2 die Zahl „II“ durch die Zahl „I“ ersetzt. 

 

3.  Unter der lfd. Nr. 15 wird in Spalte 2 die Zahl „3“ durch die Zahl „2“ ersetzt.  

 

4.  Unter der lfd. Nr. 15.1 wird in Spalte 2 die Zahl „III“ durch die Zahl „II“ ersetzt. 

 

5.  Die Endnote 5 erhält folgende Fassung: 

 

„5Das Thema für die Bachelorarbeit wird spätestens einen Monat nach 

Vorlesungsbeginn ausgegeben. Die Bearbeitungszeit beträgt 17 Wochen.“ 

 

 

§ 2 
 
1Diese Satzung tritt am 15. März 2014 in Kraft. 2Sie gilt für alle Studierenden, die nach dem 
Sommersemester 2013 das Studium im Bachelorstudiengang Mediendesign aufgenommen haben 
oder aufnehmen. 3Die Änderung gemäß § 1 Nr. 5 gilt auch für Studierende, die das Studium bereits 
vorher aufgenommen haben. 
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Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hof vom 22. Januar 2014 

und der Genehmigung des Präsidenten der Hochschule vom 28. Januar 2014. 

 
 
Hof, den 28. Januar 2014 
 
gez. 
 
Prof. Dr. Dr. h. c. Jürgen Lehmann 
Präsident 
 

 

 

Diese Satzung wurde am 28. Januar 2014 in der Hochschule niedergelegt. Die Niederlegung wurde am 28. Januar 2014 durch 

Anschlag in der Hochschule bekanntgegeben. Tag der Bekanntmachung ist daher der 28. Januar 2014. 
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